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Haftung

zivilrechtliche strafrechtliche

Privatrechtssubjekt --- Privatrechtssubjekt

regelt die Frage, ob und inwieweit ein

Bestimmtes Handeln zur Auslösung von

Ausgleichsansprüchen (Schadensersatz,

Schmerzensgeld) des Geschädigten 

gegenüber dem Schädiger führt

Staat --- Privatrechtssubjekt (nur natürliche Personen)

Staat (Staatsanwaltschaft) wird tätig, mögliche Folge:

Geld- oder Freiheitsstrafe, aber auch andere Folgen 

möglich, insbesondere bei Jugendlichen und

Heranwachsenden, z. B. soziale Arbeitsstunden

Vertragliche Haftung

Vorauss.:

-Abschluss eines Vertrags

-Verstoß gegen Vertragspflicht

-rechtswidriges und 

schuldhaftes Handeln

-Entstehung eines Schadens

Deliktische Haftung

Vorauss.:

-Rechtsgutsverletzung

-rechtswidriges und 

schuldhaftes Handeln

-Entstehung eines Schadens

Gefährdungshaftung

Vorauss.:

- Erfüllung eines Gefährdungs-

haftungstatbestands

-Entstehung eines Schadens
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Haftung des Vereins

Verletzung der 

EIGENEN

Aufsichtspflicht

Verletzung der 

Aufsichtspflicht

DURCH 

DEN ÜBUNGSLEITER

DRITTER

wird geschädigt

AUFSICHTSBEDÜRFTIGER

wird geschädigt

DRITTER

wird geschädigt

AUFSICHTSBEDÜRFTIGER

wird geschädigt
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Delegation der Aufsichtspflicht

Eltern

Verein

Vorstand, Vorsitzender

Übungsleiter

Zweitkraft

Beauftragung

Beauftragung

Beauftragung

Beauftragung
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Haftung des Übungsleiters 

bei

Schädigung Dritter

(durch Übungsleiter 

oder durch das Kind)

Schädigung 

des Kindes selbst

§ 823 BGB§ 832 BGB Vertragsverletzung§ 823 BGB

bei vertraglicher 

Übernahme der 

Aufsichtspflicht

bei Verkehrs-

sicherungs-

pflichtverletzung

bei vertraglicher 

Übernahme 

vom Verein 

oder Verkehrs-

sicherungs-

pflichtverletzung

wenn 

Aufsichtspflicht 

unmittelbar von 

den Eltern 

übernommen
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Verschulden

Verschuldensmaßstab: § 276 BGB

Vorsatz:
Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolgs (Absicht), oder billigende Inkaufnahme des rechtswidrigen Erfolgs (bedingter Vorsatz).

Fahrlässigkeit:
Handeln, bei dem die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen wurde. 

Dabei ist das Maß an Umsicht und Sorgfalt erforderlich, das nach dem Urteil besonnener und gewissenhafter Angehöriger 

des in Betracht kommenden Verkehrskreises zu beachten ist. 

Der Erfolg oder die Gefahr müssen vorhersehbar und vermeidbar gewesen sein.

Grobe Fahrlässigkeit:
Handeln, bei dem die erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich großem Maße verletzt worden ist 

und bei dem dasjenige unbeachtet geblieben ist, was im gegebenen Falle jedem hätte einleuchten müssen.

In den Fällen der Schuldunfähigkeit (§§ 827, 828 BGB) kommt ausnahmsweise eine Billigkeitshaftung in Betracht ( 829 BGB).
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Grobe Fahrlässigkeit

Der Übungsleiter/Betreuer missachtet seine 

Verantwortung in besonders großem Maße:

- Im Schwimmbad:

Der Betreuer ist nicht bei seiner Gruppe, 

sondern sonnt sich abseits.

- Bei einer Bergtour:

Der Betreuer geht zügig an der Spitze der

Gruppe und kümmert sich nicht um die am

Schluss wandernden

- Beim Spielen mit Feuer, gefährlichen

Geräten, Waffen, Feuerwerkskörpern, etc.:   

Der Betreuer ist nicht vorsichtig genug trotz

offensichtlicher Gefährlichkeit

- Beim Spielen in gefährlichen Gegenden

(Wald, Berg, Steinbruch, Wasser, etc.):

Der Betreuer passt nicht besonders auf.

- Bei großen Gruppen:

Der Betreuer führt mit zu großen Gruppen

Gefahren geneigte bzw. gefährliche

Tätigkeiten/Übungen durch.

Leichte Fahrlässigkeit

Der Übungsleiter/Betreuer ist nicht sorgfältig genug:

- Im Schwimmbad:

Der Betreuer ist im Wasser und beobachtet die

Gruppe, er kann aber nicht im Schwimmer- und

Nichtschwimmerbecken zugleich sein. 

Er hätte einen zweiten Betreuer zu Hilfe bzw. 

mitnehmen sollen.

- Bei einer Bergtour:

Der Betreuer weist darauf hin, dass nur diejenigen

mitgehen dürfen, die Bergschuhe tragen. Trotzdem

lässt er einen Teilnehmer ohne Bergschuhe mitgehen. 

Er muss seine Anordnung und sein Verbot 

kontrollieren und konsequent sein.

- Beim Geländespiel:  

Der Gruppenleiter erklärt das Spiel und das

Gelände, weist auf Gefahren hin und wie sich die

Kinder verhalten sollen. Während des Spiels sitzt er

an einem abgesprochenen Platz und nimmt die

„gefundenen Schätze“ in Empfang. 

Er muss beim Spiel herumgehen und beobachten,

ob die Kinder seine Anordnungen einhalten. 

Es sollten weitere Gruppenleiter dabei sein.
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1.   BELEHREN: heißt, über die möglichen Gefahren und

deren Verhinderung zu informieren, u. z. 

entsprechend Alter und geistiger Reife.

Je größer die Gefahr, desto eindringlicher 

die Belehrung!

ACHTUNG! Nur wer selbst informiert ist, 

kann auch andere informieren.

2. ÜBERWACHEN: bedeutet die Kontrolle über die Einhaltung 

der Belehrungen und Verbote.

a. Generelle Überwachungspflicht:

In normalen Situationen genügen einzelne

Stichproben, sowie allgemeines

„Im-Auge-Behalten“ der Situation.

b. Überwachung aus konkretem Anlass:

Bei Gefahr eines besonders schweren

Schadens besteht die Pflicht des strengen 

oder sogar ständigen Überwachens 

(z. B. Schwimmen). 

Aufsichtspflicht

3. VERBIETEN: notwendig, wenn:

- Kinder mit bestimmten Dingen (Werkzeuge, 

Geräte, etc.) nicht umgehen können (Alter, 

geistige Reife, Größe, Kraft, etc.)

- Belehrungen nicht ausreichend sind

- besonders hohe Wahrscheinlichkeit besteht, 

dass ein Schaden eintritt

- Gefahr besteht, dass ein schwerer Schaden 

eintritt

ACHTUNG! Auch Verbote müssen überwacht 

werden.

4. UNMÖGLICH MACHEN:

ist der letzte Ausweg.

Dieser Schritt ist notwendig, wenn die Kinder

für Belehrungen nicht zugänglich sind und

Verbote nicht beachten (z. B. Abnehmen von

Sachen).
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KK

Faktoren des Kindes

• Alter

• Entwicklungsstand

• Krankheiten

• sportliches Wissen 

und Erfahrungen

• Gruppenverhalten

• Größe der Gruppe

• Zusammensetzung

der Gruppe

• Kenntnis der Gruppe

untereinander

KKKriterien der Aufsichtspflicht

Art der Tätigkeit und 
der Umgebung

• Gefährlichkeit der

Aktivität (Feuer, 

Wasser)

• Örtlichkeit der

Ausübung

• Kenntnis der Kinder

der Aktivität und des

Geländes

• Maß der Gefahren-

und Verhaltens-

aufklärung

Faktoren der 
Aufsichtsperson

• Erfahrungen und

Kenntnisse

• Kenntnisgrad 

der Kinder

• Kenntnis der

Örtlichkeit und 

der Aktivität

KK
Besondere Kriterien der Gerichte bzgl. eines 

gesetzeskonformen oder haftungsauslösenden Verhaltens

• Maß der Aufklärung und Vorbereitung des Trainers gegenüber Kindern

• Richtige Auswahl der Übungen hinsichtlich der sportlichen Anforderungen (Alter der Kinder, Schwierigkeitsgrad der Übung)

• Abwägung der Mittel hinsichtlich des zu erreichenden sportlichen Ziels; Wahl des geringsten (ungefährlichsten) Mittels
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1. Besonders gefährliche Sportarten

z. B. Autorennen, Felsenklettern

wird von vornherein eine erklärte, rechtfertigende Einwilligung in mögliche Verletzungen eines 

Teilnehmers angenommen (selbst bei schwersten Folgen, z. B. Lähmung, sogar Tod)

2. Kampfsportarten, körperliche Wettkämpfe

z. B. Fußball, Handball, Eishockey, Karate, Judo

a) Trotz Regeleinhaltung entstehende Verletzungen

können nicht auf den Gegner abgewälzt werden. Jeder kann Opfer und Täter sein.

b) Verletzungen aufgrund geringfügiger Regelwidrigkeit

begründen i. d. R. ebenfalls keine Haftungsansprüche.

c) Verletzungen aufgrund schwerer Regelverstöße, insbesondere vorsätzlich oder 

grobfahrlässig  begangene Fouls

Es liegt ein unfairer Regelverstoß vor, der i. d. R. eine Haftung begründet. 

Es ist im Einzelfall abzuwägen, ob wie unter b) noch ein sportliches Wagnis bzw. eine noch 

gerechtfertigte Härte vorliegt (dann keine Haftung) oder aber ein unfairer Regelverstoß (Haftung).

3. Individual- und Parallelsportarten

z. B. Golf, Eislauf, Tennis

Ein haftungsbegründender Tatbestand ist nur ausnahmsweise dann erfüllt, wenn ein Spieler

schuldhaft von einer für diese Sportart maßgeblichen Regel abgewichen ist.

Die Beweislast trifft immer den Verletzten!

Rechtliche Grundlagen

Bei rechtstheoretisch unterschiedlichen Begründungen 

besteht Einigkeit, dass Haftungsbeschränkungen 

erforderlich sind. Unter den Gesichtspunkten

- Einwilligung in die Verletzung

- Fehlen eines Verschuldens

- Handeln auf eigene Gefahr

- Ausdrücklicher oder stillschweigender Haftungsverzicht

- Verbot gegensätzlichen/widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB)

- Sozialadäquanz

- Allgemeines Lebensrisiko

wird eine Haftungsbeschränkung angenommen.

Es wird unterschieden:

Unfälle bei der Ausübung des Sports und beim Wettkampf
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